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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Soziales 
DRUCKSACHE 

Az.: 

50-15-10 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

25.10.2021 
165 2021 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Ausschuss für Soziales, Gesundheit, 
Gleichstellung und Integration 

16.11.2021      

 Kreisausschuss 26.11.2021      

 Kreistag            

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

50.03 gez. 50       II                         
      Döhlert                                           (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Haushalt 2022 - Zuschüsse an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 
hier: Zuwendungsantrag Lukas-Werk Gesundheitsdienste 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Dem Antrag der Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH – Fachambulanz Helmstedt auf Erhö-
hung der Zuwendung aus Kreismitteln für das Jahr 2022 wird nicht entsprochen.



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 165 20211 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Der Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH werden seit Jahren zur Aufrechterhaltung der Fach-
ambulanz für Menschen mit Sucht- und Drogenproblemen im Landkreis Helmstedt Zuwendungen 
aus Kreismitteln gewährt; zuletzt für das Jahr 2021 in Höhe von 108.215 EUR.  5 
 
Die Gewährung einer Zuwendung erfolgte auf Grundlage einer im Jahr 2018 mit dem Lukaswerk 
abgeschlossenen Zielvereinbarung und damit einhergehendem Bewilligungszeitraum von fünf 
Jahren, beginnend ab dem Jahr 2018 bis einschließlich 2022. Die Zielvereinbarung besteht mit 
der Intention, Planungssicherheit für beide Seiten zu gewährleisten. Eine jährliche, erneute An-10 
tragstellung soll damit ausgeschlossen werden. Gleichwohl wurde ab dem Jahr 2020 einem Er-
höhungsantrag von zuvor 104.707 EUR auf 108.215 EUR entsprochen.  
 
Mit Antrag vom 22.07.2021 ist nunmehr eine Erhöhung dieser Kreiszuwendung aufgrund gestie-
gener Personalkosten und höherer Mietkosten um insgesamt 1,93 % in analoger Größenordnung 15 
auf dann 114.164 EUR beantragt worden (siehe Anlage).  
 
Vor dem Hintergrund der weiterhin schwierigen, unabsehbaren Haushaltslage, auch aufgrund der 
anhaltenden Pandemiesituation, wird empfohlen, dem Erhöhungsantrag nicht zu entsprechen 
und die bisherige Zuwendungshöhe beizubehalten. 20 
 
Die bisherige Leistungserbringung sollte damit auch ohne einschneidende Einschränkungen 
grundsätzlich in ausreichendem Maße möglich sein. 








